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das Verhältnis der Geld- zur Sachleistung für sechs Monate bindend. Eine

Kombinationsleistung ist auch bei teilstationärer Pflege, oder

Kurzzeitpflege möglich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer

jeweiligen Pflegekasse.

Pflegebedürftige können anstatt der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld

beantragen. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem

Pflegegeld die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche

Versorgung durch eine Pflegeperson (Privatperson) im häuslichen Bereich,

in geeigneter Weise, selbst sicherstellt.

> Pflegegeld

> Leistungshöhe Pflegegeld

2010 2012

Stufe I 225 235

Stufe II 430 440

Stufe III 685 700

Der Pflegebedürftige ist verpflichtet, bei der

Pflegestufe I und II einmal halbjährlich, bei

der Pflegestufe III einmal vierteljährlich

einen Pflegedienst, der ein Vertragspartner

der Pflegekasse ist, in Anspruch zu

nehmen. Der professionelle Pflegeeinsatz

dient der Beratung der pflegenden

Angehörigen und soll die Qualität der

häuslichen Pflege sichern. Die Kosten

dieses Pflegeeinsatzes übernimmt die

Pflegekasse.

€ €

€ €

€ €

Pflegegeld kann in folgenden Fällen nicht gezahlt werden:

> bei Krankenhausaufenthalt oder Rehabilitationsmaßnahme ab

der 5. Woche

> bei Inanspruchnahme häuslicher Krankenpflege (Grundpflege/haus-

wirtschaftliche Versorgung) durch die Krankenkasse

> bei Inanspruchnahme der vollen Sachleistungen / Tages- und

Nachtpflege / teilstationärer und vollstationärer Pflege

> bei Kurzzeitpflege

> bei ähnlichen Leistungen anderer Behörden und Einrichtungen

(z.B. Pflegezulage nach dem Bundesversorgungsgesetz).



Pflegezeit

Es kann auch eine teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung erfolgen.

Hier ist eine schriftliche Vereinbarung über die Verringerung und die

Verteilung der Arbeitszeit zwischen dem Arbeitgeber und dem

Beschäftigten zu treffen. Die teilweise Freistellung kann nur aus

dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Die Pflegezeit

muss gegenüber dem Arbeitgeber 10 Tage vor Inanspruchnahme

schriftlich angekündigt werden. Hierbei hat der Beschäftigte mitzuteilen,

für welchen Zeitraum und in welchem Umfang er Pflegezeit in Anspruch

nehmen will. Wenn der Beschäftigte nur eine teilweise Freistellung

verlangt, muss er die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben.

Die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen ist gegenüber dem

Arbeitgeber durch eine Bescheinigung der Pflegekasse, oder des

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, nachzuweisen.

Im akuten Pflegefall haben Beschäftigte das Recht, sich bis zu zehn

Arbeitstage freistellen zu lassen, um für einen nahen Angehörigen eine

gute Pflege zu organisieren. Auf Verlangen des Arbeitgebers hat der

Beschäftigte dem Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung über die

Pflegebedürftigkeit des Angehörigen und die Erforderlichkeit der

Arbeitsbefreiung vorzulegen. Eine kurzzeitige Freistellung können alle

Arbeitnehmer in Anspruch nehmen – unabhängig von der Betriebsgröße.



Pflegestützpunkte

In einem Pflegestützpunkt soll die Beratung über und die Vernetzung aller

medizinisch-pflegerischen Leistungen unter einem Dach gebündelt

werden. Der Stützpunkt bildet das gemeinsame Dach, unter dem das

Personal der Pflege- und Krankenkassen, der Altenhilfe oder der

Sozialhilfeträger den von Pflegebedürftigkeit Betroffenen ihre bisherigen

Dienstleistungen vernetzt und aufeinander abgestimmt erläutern und

vermitteln. Alle Angebote Rund-um-die-Pflege sollen erfasst sein, also z.

B. auch die örtliche Altenhilfe und die Hilfe zur Pflege nach dem Recht der

Sozialhilfe. Darüber hinaus soll das Ehrenamt einbezogen werden.

Wenn ein geeignetes Pflegeheim gesucht wird,hat der Pflegeberater den

Überblick und kann helfen. Und wenn nach ehrenamtlichen Angeboten in

der Kommune oder Gemeinde gefragt wird, wird auch hierzu geholfen. Im

Pflegestützpunkt soll also das gesamte Leistungsgeschehen für

Pflegebedürftige koordiniert werden.

Sofern Pflegestützpunkte eingerichtet sind, sind Pflegeberater dort

anzusiedeln. Die Pflegekassen haben die Versicherten, die Leistungen der

Pflegeversicherung beantragen, darüber zu informieren, welcher

Pflegeberater für ihn erreichbar ist.

Der Pflegeberater wird in erster Linie im Sinne eines Fallmanagements,

d.h. bezüglich der Bedarfslage im Einzelfall tätig. Er erstellt bspw. einen

individuellen Versorgungsplan und er ist gehalten, Leistungsanträge

unverzüglich den zuständigen Kassen zur weiteren Bearbeitung bzw.

Genehmigung zu übermitteln.

Pflegeberater

Pflegebedürftige und

ihre Angehörigen

erhalten hier alle

wichtigen Antrags-

formulare, Informa-

tionen und konkrete

Hilfestellungen. Wenn

m a n e t w a e i n e

Wo h n u n g a l t e n -

gerecht umbauen

möchte, berät der

Pflegeberater über

mögliche Zuschüsse

der Pflegekasse.



Welche Pflegehilfsmittel gibt es?

Produktgruppe 50

- Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Produktgruppe 51

Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene

Produktgruppe 52

Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Produktgruppe 53

Pflegehilfsmittel zur Linderung

von Beschwerden

Produktgruppe 54

Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Wer hat Anspruch auf Pflegehilfsmittel?

Die aktuelle Fassung des Pflegehilfsmittelverzeichnisses enthält

folgende von der Pflegekasse zu vergütende Pflegehilfsmittel:

* Pflegebetten * Pflegebettenzubehör

* Pflegebettzurichtungen * Spezielle Pflegebett-Tische

* Pflegeliegestühle

* Waschsysteme * Duschwagen

* Produkte zur Hygiene im Bett (Bettpfannen, Urinflaschen,

Urinschiffchen, wiederverwendbare saugende Bettschutzeinlagen)

* Hausnotrufsysteme, Solitärgeräte

* Hausnotrufsysteme, angeschlossen an eine Zentrale

* Lagerungsrollen

* Lagerungshalbrollen

* Saugende Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch

* Schutzbekleidung (Einmalhandschuhe, Schutzschürzen, Fingerlinge,

Mundschutz)

* Desinfektionsmittel

Pflegebedürftige  haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln,

die zur  Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden

des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere

Lebensführung ermöglichen (§ 40 Abs. 1 Pflege VG).

Mittel, die zum täglichen Lebensbedarf gehören, sind keine

Pflegehilfsmittel, auch wenn sie die Pflege erleichtern.



Physiotherapeuten

Krankengymnastik

Die Krankengymnastik dient der Mobilisation der Gelenke und der

Stabilisation, Kräftigung der Muskulatur und des Bandapparates.

Geschädigte Gelenke und Knochen sollen wieder endgradig mobilisiert

werden und es soll eine Wiederherstellung erreicht werden. Durch

verschiedene Techniken, z.B. Kräftigung, Dehnung und Mobilisation soll

eine Haltungsverbesserung und ein optimales Zusammenspiel aller

Anteile des Bewegungsapparates erreicht werden.

Versorgung der Nerven, um optimale Leistung erbringen

Hinter diesem Namen verbirgt sich der staatlich geprüfte medizinische
Fußpfleger. Als anerkannter Medizinalfachberuf wird der Podologe oder
die Podologin in unserem Gesundheitssystem eine vakante
Versorgungslücke ausfüllen und als ärztlicher Assistenzberuf einen neuen
Stellenwert erhalten. Podologen werden in Zukunft mehr benötigt, da
Risikopatienten mit Diabetes mellitus, Rheumaerkrankungen oder
Gefäßleiden ständig an Zahl zunehmen. Da ist die Zusammenarbeit von
Patient, Arzt, Orthopädieschuhmacher und Podologe angesagt.

Hornhautabtragung und/oder Nagelbearbeitung sind Maßnahmen der
Podologischen Therapie und verordnungsfähig.

zu können.

Wenn dies nicht gewährleistet ist, kommt es zu Verspannungen und

Muskelhartspann. Durch verschiedene Massagetechniken, wie z.B.

Knetung, Vibration, Streichung oder Bohrung wird die Durchblutung

angeregt und die Beweglichkeit und Kraft der Muskeln gefördert.

Podologie

Massage

Die  Massage  dient

der  Lockerung der

Muskulatur  durch

vermehrte Durchblu-

tung.   Ablagerungen

von Schlackestoffen

im Muskelgewebe

werden gelöst und

abtransportiert,

wodurch die

Beweglichkeit wieder

hergestellt wird. Die

Muskulatur benötigt

eine optimale

Durchblutung und



Logopädie

Logopädie leitet sich von den

griechischen Begriffen ‚logos‘ =

Rede, und ‚paideia‘ = Lehre,

Ausbildung ab. Es geht um die

Sprache und das Sprechen (und was

damit zusammenhängt) und deren

Vermittlung, wenn Schwierigkeiten

in diesen Bereichen auftreten.

Schwerpunkte sind: Probleme bei

der Nahrungsaufnahme und beim

Schlucken. Probleme in der Sprach-

und Sprechentwicklung bei Kindern.

Probleme in der Hörentwicklung bei

K indern . Prob leme be i der

Stimmgebung. Probleme des

Redeflusses (Stottern und Poltern),

Sprach- und Sprechprobleme im

Erwachsenenalter (z. B. nach Unfall,

Operationen am Gehirn, bei

Parkinson’scher Krankheit,

Multipler Sklerose, nach Schlaganfall, nach Zungenteilentfernungen etc.).

Lese- und Rechtschreibprobleme (z. B. nach einer Sprachentwicklungs-

verzögerung, nach Schlaganfall, nach Unfall, Gehirnoperation etc.).

Das Wort Ergotherapie kommt aus dem Griechischen "ergon", übersetzt in

etwa werken, tun oder handeln. Dies ist auch die Grundlage der

Ergotherapie, die Handlungsorientierung. Ergotherapie ist auch als

Beschäftigungstherapie und Arbeitstherapie bekannt und gehört als

medizinisch-therapeutische Fachrichtung zum Gesamtkonzept der

Rehabilitation. Ergotherapie gilt als Heilmittel und unterliegt der

ärztlichen Verordnung. Ziel der Ergotherapie ist es, nicht vorhandene oder

verlorengegangene körperliche, psychische oder kognitive Funktionen

wiederherzustellen oder zu fördern, so dass der Betroffene die

größtmögliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit im Alltag erreichen

kann. Das Aufgabengebiet der Ergotherapeuten ist sehr umfangreich. Die

Tätigkeitsfelder umfassen Psychiatrie, Neurologie, Orthopädie,

Rheumatologie, Unfallchirurgie, Pädiatr ie, Geriatr ie und

Behindertenarbeit.

Ergotherapie



Hörgeräte-Akustik

In Zusammenarbeit mit Hals-Nasen-Ohren-Ärzten und den
Krankenkassen hat sich der Hörgeräteakustiker die Realisierung einer
optimalen Hörgeräteversorgung zum Ziel gemacht. Seine Aufgabe liegt
nicht nur in der Anpassung von Hörgeräten entsprechend dem
individuellen Hörverlust sowie in der Nachbetreuung und
Nachversorgung, sondern auch in der Beratung auf Zusatzgeräte (wie z.B.:
Lichtsignalanlagen, TV-Zubehör), die den Schwerhörigen besondere
Situationen des alltäglichen Lebens erleichtern. Doch der
Hörgeräteakustiker ist nicht nur ein Anlaufpunkt für Hörgeschädigte, er
bietet auch Normalhörenden eine vielfältige Palette an Produkten zum
Schallschutz für das Berufsleben.

Orthopädie-Schuhtechnik

Ein Handwerk im Dienst am gesunden und gehbehinderten Menschen.
Der Orthopädieschuhmacher ist heute neben dem Orthopädie-
mechaniker, der vom Arzt und vor allem vom Arzt für Orthopädie,
benötigte und anerkannte Techniker zur handwerklichen Fertigung
orthopädischer Hilfsmittel für die Versorgung Körperbehinderter.

Der orthopädische Maßschuh bildet nach wie vor die Grundlage der
orthopädieschuhtechnischen Versorgung. Er kann in den vielfältigsten
Formen hergestellt werden, z.B. als Straßenschuh, als Sportschuh oder
auch als Unfallverhütungsschuh. Mit der Innenschuhtechnik werden
Versorgungsmöglichkeiten für Beinlängendifferenzen, Fußergänzungen,
Vorfußersatz und für die Vielfalt von schlaffen und spastischen Lähmungen
geschaffen, die auch unter dem Strumpf getragen werden können.



Wie Sie Überforderungen vermeiden können

Informieren Sie sich umfassend, investieren Sie Zeit in das
Zusammentragen von Informationen. Bitten Sie den behandelnden Arzt
um ausführliche Information zum Krankheitsgeschehen, sowie zu
möglichen Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen. Erkundigen
Sie sich bei der Kranken- und Pflegekasse nach Unterstützungsmöglich-

len können, ist es wichtig, sie bereits im Vorfeld an Planung und
Vorbereitung der häuslichen Pflege zu beteiligen. Fördern Sie den
Pflegebedürftigen in seiner Selbständigkeit. Informieren Sie sich vor der
Übernahme von Pflegeaufgaben zunächst immer über die vorhandenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Pflegebedürftigen und beziehen Sie
seine Selbsthilfemöglichkeiten ein. Motivieren Sie den Pflegebedürftigen
dazu, seine Fähigkeiten einzusetzen und übernehmen Sie nur die
Aufgaben, die er selbst nicht ausführen kann. Nutzen sie auch Hilfsmittel,
die dem Pflegebedürftigen eine größere Selbständigkeit ermöglichen.
Vernachlässigen Sie Ihre eigene Gesundheit nicht. Im Sinne einer
gesunden "Selbstpflege” sollten Sie Ihre eigenen Bedürfnisse ebenso ernst
nehmen, wie die Wünsche und Erwartungen des Pflegebedürftigen.

keiten. Jede Geschäftsstelle der
Krankenkassen berät Sie gerne.
Lassen Sie sich durch einen
ambulanten Pflegedienst bera-
ten. Gerade in der Anfangs-
phase einer Pflegesituation sind
Informationen und Hinweise
besonders wichtig. Je umfassen-
der Sie sich informiert haben,
desto besser können Sie die
notwendigen Entscheidungen
t re f fen und dadurch d ie
Pflegesituation mitgestalten.
Denn als Pflegeperson müssen
Sie nicht alle Aufgaben alleine
bewältigen. Beziehen Sie den
Pflegebedürft igen und die
Familie in Entscheidungen ein.
Von der Entscheidung, einen
pflegebedürftigen Angehörigen
zu Hause zu pflegen, sind alle
Familienmitglieder betroffen.
Damit sich alle Beteiligten auf
mögliche Veränderungen einstel-



Alltagshilfen

Unter der Bezeichnung Alltagshilfen

werden Hilfsmittel für den Haushalt,

für das Essen und Trinken, für die

Körperpflege sowie das An- und

Auskleiden angeboten. Sie sollen

Bewegungseinschränkungen der

Arme, sowie eine mangelnde Greif-

und Haltefunktion der Hände,

ausgleichen.

Das Greifen und Halten kann durch

Greifzangen, Griffverlängerungen

oder Griffverdickungen verbessert

werden. Bei vielen Verrichtungen wird

eine Hand dazu benutzt, Gegenstände

festzuhalten.

Ess- und Trinkhilfen: Spezialbestecke

mit besonderen Griffen für Rechts-

bzw. Linkshänder, Besteckhalter zum

Ausg le i ch e ine r f eh l enden

Grei f funkt ion, Hochrandtel ler,

Warmhal te te l ler, Te l lerränder,

Trinkbecher, sowie Haltegriffe für

Gläser sind nur einige Hilfsmittel aus

dem umfangreichen Angebot. Wichtig

i s t , dass d ie Hi l f smi t te l d ie

ind i v i due l l en Bewegungse in -

schränkungen ausgleichen.
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SchreibhilfePulsmesser

KnöpfhilfeGreifzangen

Trinkhilfen Strumpfanzieher

Strumpfanzieher, Anziehhaken, Knöpfhilfe gehören zu den

Anziehhilfen. Sie sollen Bewegungseinschränkungen der Hände, Arme

oder Wirbelsäule ausgleichen. Wichtig ist,  dass   sie   leicht   und

bedienungsfreundlich sind.
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